Gesuch um materielle Hilfe

1.
Angaben zur Person


AHV-Nr.:
Geburtsdatum:


Name:
Beruf:


Frauenname:
Tel. Privat:


Vorname:
Tel. Geschäft:


Strasse:
Fax:


Wohnort:
E-Mail:


Heimatort/Heimatkanton:


(bei mehreren Bürgerrechten das zuletzt


 erworbene unterstreichen)

Heimatland (ausländische Staatsangehörige):

Zivilstand (ledig, verh.,getr.,gesch.,verw.):
seit:

Konkubinat (ja/nein):

Wohnsitzverhältnisse


Zuzug an jetzigen Wohnort:
zugezogen von:


Zuzug in den Kanton:
zugezogen von:


Zuzug in die Schweiz
zugezogen von:

Wohnsitz in den letzten 2 Jahren


in
von
bis


in
von
bis


in
von
bis


in
von
bis

Zivilrechtliche/Strafrechtliche Massnahmen


Zuständige Behörde:


Vormund/Beirat/Beistand/Schutzaufsicht:


Art der Massnahme:


Personalien des Ehepartners


(auch des getrennt lebenden, geschiedenen oder verstorbenen)


Name:
Vorname:


Geburtsdatum:
Heimatort:


Adresse:
Beruf:


Eltern:


Kinder des/der Hilfesuchenden


(Name, Vorname, Geb. Datum, Heimatort, Aufenthalt)

im Haushalt des/der Hilfesuchenden lebende andere Person

(Stiefkinder, Eltern, Partner usw.)

Eltern des/der Hilfesuchenden


(Namen und Vornamen, Wohnort(e))
2.
Wirtschaftliche Verhältnisse (Ergänzungen zur beiliegenden Unterstützungsberechnung)

Vermögen (Motorfahrzeuge, Guthaben, Wertschriften, Liegenschaften usw.):

Schulden:


Bemerkungen:

3.
Unterstützungspflichtige Person (Art. 328/329 ZGB)

(Kinder, Eltern, Grosseltern)

Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad

4.
Gründe der Hilfsbedürftigkeit

5.
Bemerkungen

Der/die Gesuchsteller(in) nimmt davon Kenntnis,

· dass er/sie über seine Verhältnisse wahrheitsgetreu Auskunft zu geben und die zur Abklärung erforderlichen Unterlagen zu beschaffen hat und dass die Sozialbehörden und Sozialdienste nötigenfalls berechtigt sind, bei Dritten Auskünfte einzuholen (§ 18 SHG).

· dass er/sie der zuständigen Sozialbehörde über Änderungen der persönlichen Verhältnisse sofort Meldung zu erstatten hat (§ 24 SHG).

· dass er/sie materielle Hilfe ganz oder teilweise zurückerstatten muss, wenn seine/ihre wirtschaftliche Situation sich soweit gebessert hat, so dass die Rückerstattung zumutbar ist (§ 27 SHG).

· dass er/sie ihre während der Unterstützungsdauer laufenden Forderungen gegenüber Dritten an die Sozialbehörden abzutreten hat (§ 19 SHG).

· dass durch das unterstützende Gemeinwesen familienrechtliche Ansprüche gemäss Art. 328 ZGB geltend gemacht werden können (§ 25 SHG).

(SHG​ = Sozialhilfegesetz)

Der/die Gesuchsteller/in ermächtigt die Durchführungsorgane der obligatorischen Unfall-, Invaliden-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, den Sozialbehörden und dem Kantonalen Sozialdienst über seine finanziellen Belange Auskunft zu erteilen.

Ort und Datum:
Ort und Datum:

Unterschrift Ehegattin
Unterschrift Ehegatte
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www.baeretswil.ch
Öffnungszeiten

Telefon direkt 044 939 90 41
Montag
08.30-11.30/14.00-18.00 Uhr

Telefax direkt 044 939 90 66
Dienstag
geschlossen


Mail sozialamt@baeretswil.ch
Mittwoch – Freitag
08.30-11.30 Uhr


